
d:\users\renardy\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\57qo7ps0\disclaimer_scanned_documents.docx 

 
 
 
 
 
Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by 
the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance. 
 
This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original 
document. 
 
_____ 
 
Avertissement:  sauf si le Conseil de l’UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le 
Conseil de l’UPOV n’ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de 
l’UPOV. 
 
Ce document a été numérisé à partir d’une copie papier et peut contenir des différences avec le document 
original. 
_____ 
 
Allgemeiner Haftungsausschluß:  Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, 
die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV 
wieder. 
 

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument 
aufweisen. 
 
_____ 
 
Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán 
documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la 
UPOV y no hayan sido reemplazados. 
 
Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en 
relación con el documento original. 
 
 
 
 
 



C UPOV) 

0603 
TC/XVIII/13 
ORIGINAL: englisch 

DATUM: 4. Oktober 1983 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Achtzehnte Tagung 
Genf, 18. und 19. November 1982 

BERICHT 

vom Technischen Ausschuss angenommen 

Eroffnung der Tagung 

1. Der Technische Ausschuss (nachstehend als "Ausschuss" bezeichnet) fuhrte 
seine achtzehnte Tagung in der Zeit vom 17. bis 19. November 1982 am Sitz der 
UPOV in Genf durch. Am Nachmittag des 17. November 1982 hielt der Technische 
Ausschuss eine gemeinsame Sitzung mit dem Verwaltungs- und Rechtsausschuss ab, 
urn die Punkte 8 (Klassenliste fur die Bezeichnung von Sorten) und 11 (Mindest
abstande zwischen sorten) des Tagesordnungsentwurfs (Dokument TC/XVIII/1) zu 
erortern. Die Teilnehmer1iste ist diesem Dokument als Anlage I beigefugt. 

2. Die Tagung wurde von Herrn C. Hutin, dem Vorsitzenden des Ausschusses, 
eroffnet, der die Teilnehmer willkommen hiess. 

Annahme der Tagesordnung 

3. Der Ausschuss nahm die Tagesordnung in der Fassung von Dokument 
TC/XVIII/1 an, nachdem er besch1ossen hatte, nach dem Tagesordnungspunkt 2 
einen Punkt "Bericht Uber die Informationssitzung mit nichtamtlichen Organisa
tionen" einzufugen, einen getrennten Tagesordnungspunkt "UPOV-Farbkarte" vor
zusehen und unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" zwei von dem Sachver
standigen des Vereinigten Konigreichs eingesandte Schreiben zu erortern. 

Bericht Uber die Informationssitzung mit nichtamtlichen Organisationen 

4. oer Stellvertretende Generalsekretar brachte in Erinnerung, dass die 
folgenden Organisationen gebeten worden waren, sich auf der Informationssit
zung vom 15. November 1982 vertreten zu lassen: Internationaler Verband des 
Erwerbsgartenbaus (AIPH) , Internationale Vereinigung fur gewerblichen Rechts
schutz (AIPPI) , Internationaler Verband der Pf1anzenzUchter zum Schutz von 
Pf1anzenzuchtungen (ASSINSEL) , Internationale Gemeinschaft der zUchter vegeta
tiv vermehrbarer Obst- und Zierpf1anzen (CIOPORA), Vereinigung der Pflanzen
zilchter der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft (COMASSO), Internationale 
Vereinigung des Saatenhandels (FIS), Internationale Handelskammer (IHK), 
Nationale vereinigung der Inhaber von Pflanzenpatenten (NAPPO). Mit Ausnahme 
der AIPPI und der IHK waren diese Organisationen auf der Informationssitzung 
vertreten. 
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5. Der Stellvertretende Generalsekretar fasste das Ergebnis der Informa-
tionssitzung wie folgt zusammen: 

( i) Die Organisationen hat ten ihre Befr iedigung liber die Einberufung 
der Informationssi tzung zum Ausdruck gebracht und den Wunsch geaussert, dass 
auch in zukunft Treffen der gleichen Art veranstaltet wlirden, gegebenenfalls 
in einer etwas abgeanderten Form (lang ere Dauer und Tagesordnung, die aller
dings nicht abschliessend sein soll) • 

(ii) Die Organisationen hatten den Wunsch geaussert, an den Arbeiten 
- und folglich auch an den Tagungen - des Verwaltungs- und Rechtsausschusses, 
des Technischen Ausschusses und der Technischen Arbeitsgruppen teilnehmen zu 
konnen und die Moglichkeit zu erhalten, sich auf Ratstagungen durch Beobachter 
vertreten zu lassen. Eine solche Teilnahme wlirde nach Ansicht der Organisa
tionen fur be ide Sei ten nlitzlich sein und besonders fur die UPOV den Vorteil 
bieten, dass sie zur rechten Zeit von den auf internationaler Ebene abgestimm
ten Stellungnahmen der Berufskreise Kenntnis erhalten wurde, wahrend sich zum 
gegenwartigen Zei tpunkt die Delegationen der Verbandsstaaten mit den unter
schiedlichen Ansichten der nationalen Kreise manchmal auseinandersetzen mils
sen. Ausserdem konnten nach dem gegenwartigen Stand der Zusammenarbei t die 
Organisationen ihre Auffassungen zu einem Entwurf erst aussern, wenn dieser 
s ich be rei ts in einem fortgeschr i ttenen Stadium befande, also bisweilen in 
einem Stadium, in dem diese Auffassungen nicht mehr berlicksichtigt werden 
konnten. Die Organisationen hatten in diesem Zusammenhang bemerkt, dass sie an 
den Arbeiten bestimmter anderer internationaler Organisationen wie der OECD 
teilnehmen konnten und dass die Delegationen bestimmter Verbandsstaaten in 
einzelnen Organen der UPOV schon jetzt Vertreter der nationalen Berufskreise 
ZU ihren Mitgliedern zahlen wlirden. 

(iii) Die Organisationen hat ten den Wunsch geaussert, dass ihnen in 
einem grosseren umfange die Dokumente der UPOV zur Verfligung gestellt wurden .. 

(iv) Die Organisationen hatten eine hohe Meinung von den jahrlichen 
Symposien und sprachen sich fur eine Fortsetzung der im Jahre 1980 begonnenen 
Praxis aus. 

(v) Bestimmte Organisationen hatten, ohne dass ihnen insoweit von den 
anderen Organisationen widersprochen worden sei, ausgefuhrt, es sei der Wunsch 
der Ziichter, dass ein internationales Schutzrechtssystem geschaffen werde, das 
durch eine einzige Anmeldung, eine einzige Prlifung und ein einziges Schutz
recht gekennzeichnet sei und das entweder von allen Verbandsstaaten oder 
wenigstens von einer Gruppe der Verbandsstaaten angewandt werde. In der Er
kenntnis, dass es sich hierbei urn ein langfristiges Ziel handle, massen die 
zi.ichter der Fortentwicklung des gegenwartig angewandten Systems der Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Prlifung eine grosse Bedeutung bei. Insoweit seien 
sie der Meinung, dass das Verfahren nach den zweiseitigen Vereinbarungen noch 
sehr beschwerlich sei und zweckmassigerweise durch ein mehrseitiges System er
setzt wurde. Auf der anderen Seite seien bestimmte Kreise der Meinung, dass 
die Kosten fur den Schutz trotz der zusammenarbeit auf dem Gebiet der Prilfung 
noch zu hoch seien und dass es hierdurch auch einigen Verbandsstaaten er
schwert wlirde, den Schutz auf bestimmte Arten zu erstrecken. Folglich sei vor
geschlagen worden, dass die Verbandsstaaten einen Vergleich der verschiedenen 
Prlifungssysteme (Prlifung durch eine amtliche Stelle und Prlifung durch den An
melder) durchfuhren sollten. Eine Organisation habe angekundigt, dass sie Vor
schlage fur die Durchfuhrung eines Testprojekts fur eine bestimmte Art, bei
spielsweise fur Rettich, vorschlagen werde. 

(vi) Es sei ferner der Wunsch zum Ausdruck gebracht worden, dass Schutz 
fur eine moglichst grosse Zahl von Gattungen und Arten gewahrt werde, da alle 
zuchter in den Genuss des Schutzes kommen sollten. Zum gegenwartigen Zeitpunkt 
sollten die Verbandsstaaten ins Auge fassen 1 den Schutz auf eine Gattung oder 
Art zu erstrecken 1 kurz nachdem einer dieser Staaten hierfi.ir die Initiative 
ergriffen und Pri.ifungsmoglichkeiten zur Verfligung gestellt habe. 

(vii) Bestimmte Verbraucherkreise seien besorgt darliber 1 dass die zuch-
ter Verwertungslizenzen auf der Grundlage eines Sortenschutzrechts und einer 
Marke erteilen wlirden, ihre Lizenzforderungen aber 1 gesti.itzt auf die Marke 
allein 1 aufrechterhal ten wi.lrden, wenn der Sortenschutz abgelaufen sei. Ange
sichts dieser Lage habe deren Organisation damit begonnen 1 eine Studie Uber 
die Auswirkungen des Sortenschutzes fur die Zlichter und die Erzeuger durchzu-
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fuhren, insbesondere eine Studie liber die nationalen Gesetzesvorschriften, die 
den Artikeln 5 (Inhalt des Schutzrechts; Schutzumfang) und 9 (Beschrankungen 
in der Auslibung des zuchterrechts) des Ubereinkommens entsprachen. 

(viii) Die Organisationen seien uber die Entschliessungen unterrichtet 
worden, die der Rat auf seiner letzten ordentlichen Tagung zur Frage der Sor
ten oder "Beinahe" -sorten gefasst babe, die durch die internationalen land
wirtschaftlichen Forschungszentren wie das Internationale zentrum fur die 
Verbesserung von Mais und Weizen (CIMMYT) in Verkehr gebracht worden seien; 
sie seien besonders darliber unterrichtet worden, dass der Rat die Meinung ver
treten babe, die Berufsorganisationen konnten einen Ehrenkodex fur die verwen
dung von Sorten und "Beinahe"-Sorten der Zentren durch Zuchter des privaten 
Bereichs ausarbeiten. 

(ix) Die Organisationen batten den Wunsch geaussert, dass die folgenden 
Fragen geprlift oder weiterhin geprlift wurden: Mindestabstande zwischen den 
Sorten (unter Einschluss der Probleme, die sich durch die Pflanzenzlichtung im 
Wege von Mutation stellen wurden); Prlifung von Sorten (unter Einschluss wirt
schaftlicher und finanzieller Gesichtspunkte und der einschrankenden Auswir
kung der amtlichen Prlifung auf die Anzahl der schutzfahigen Gattungen und Ar
ten); Erstreckung des Schutzes (unter Einschluss von Unzulanglichkeiten wie im 
Falle der Obstsorten sowie unter Einschluss der Auslegung und Anwendung der 
Artikel 5 und 9 des Ubereinkommens); Auswertung der Sorten (Beziehungen zwi
schen Zlichtern und Verbrauchern); Auswirkungen der Gentechnologie; interna
tionale landwirtschaftliche Forschungszentren. 

6. Der Ausschuss nahm von dem Bericht Kenntnis und fasste folgende Be-
schllisse: 

(i) Die Frage der Teilnahme internationaler nichtamtlicher Organisa-
tionen an den Arbei ten des Ausschusses wird an den Beratenden Ausschuss ver
wiesen. 

(ii) Bei der Verteilung von Arbeitsdokumenten des Ausschusses sollte 
die gegenwartige Praxis beibehalten werden, dass namlich den Organisationen 
nur diejenigen Dokumente zugelei tet werden, zu denen ihre Meinung eingeholt 
werden soll; naturlich wurde die Entscheidung des Beratenden Ausschusses zu 
der obengenannten Frage sich auch auf diese Frage auswirken. 

iii) Der Ausschuss wird den angekundigten schriftlichen Vorschlag fur 
eine vergleichende Studie der verschiedenen Prlifungsarten (siehe Absatz 5 Un
terabsatz v) oben) abwarten, bevor er zu dieser Frage wei tere Massnahmen er
greift. 

Klassenliste fur die Bezeichnung von Sorten 

7. Die Erorterungen fanden in einer 
tungs- und Rechtsausschuss statt. Sie 
TC/XVIII/9 und TC/XVIII/9 Add. 

gemeinsamen 
grundeten 

Si tzung mit dem Verwal
sich auf die Dokumente 

8. Im Verlauf dieser Erorterungen wurden folgende Grundsatze fUr die Er-
stellung einer Klassenliste fUr die Bezeichnung von Sorten aufgestellt: 

{i) Im allgemeinen bildet fUr die zwecke der Bezeichnung von Sorten 
jede Gattung eine Klasse (mit anderen worten, der Ausdruck "der gleichen bota
nischen Art oder einer verwandten Art", der sich im letzten Satz von Arti
kel 13 Absatz ( 2) der Revidierten Akte von 1978 des Ubereinkommens befindet, 
meint normalerweise die Gattung). 

(ii) Mehrere Gattungen konnen in den folgenden Fallen zu einer einzigen 
Klasse zusammengefasst werden: 

a) wenn die Grenzen zwischen den Gattungen durch intergeneri-
sche Hybridisierung fliessend geworden sind und die Gesamtheit der be
troffenen Gattungen eine praktische Bezugseinheit bildet (Beispiele: Die 
Zierbromeliazeen und die Zierorchideen) ; 

b) wenn unterschiedliche Auffassungen Uber die taxonomische 
Position des betreffenden Taxons bestehen (Beispiel: Die Tomate gehort 
in der Regel zur Gattung Lycopersicon, wird aber von verschiedenen Krei
sen auch der Gattung Solanum zugerechnet); 
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c) wenn die Gattungen unter einern gerneinsarnen landesiiblichen 
Narnen oder ahnlichen Narnen bekannt sind und die Untergruppen dieser Gat
tungen (Arten, Unterarten, Sorten und dergleichen) zu dern gleichen Zweck 
verwendet werden (Beispiel: Erica und Calluna); 

d) wenn die Untergruppen dieser Gattungen (Arten, Unterarten, 
sorten und dergleichen) in Mischungen gehandelt werden (Beispiel: Gra
ser, die Rasenrnischungen bilden); 

(iii) Eine einzige Gattung kann in verschiedene Klassen aufgeteilt wer-
den, wenn Untergruppen dieser Gattung unter dern Gesichtspunkt ihrer botani
schen Merkrnale und ihrer verwendung sehr unterschiedlich sind (Beispiel: Die 
Gattung Solanum, bei der man die Kartoffel von den Arten, die in der Regel 
durch Sarnen verrnehrt werden und von denen die Friichte verwendet werden, abson
dern kann) . 

Redaktionell konnen diese Klassen auch durch Angabe der betreffenden taxonorni
schen Einheit, unter Hinzufiigung einer Aufzahlung der ausgeschlossenen kleine
ren Einheiten, bezeichnet werden (Beispiel: "Gattung Solanum mit Ausnahrne von 
Solanum tuberosurn [Kartoffel)"). In der gegenwartig in Kraft befindlichen 
Liste werden die Klassen, die Ausnahrnen bilden, in Form enurnerativer Listen 
der taxonornischen Einheiten bezeichnet. 

9. Das Verbandsbliro wurde angewiesen, die Vertreter der UPOV-Verbandsstaa
ten (einschliesslich aller Leiter der nationalen Behorden der Verbandsstaaten) 
in einern Rundschreiben zu bitten, auf der Basis dieser Grundsatze Vorschlage 
bis Ende Januar 1983 an das Verbandsburo zu ubersenden. Das Verbandsburo soll 
im Anschluss hier an die Vorsi tzenden der Technischen Arbei tsgruppen bitten, 
ibm die Stellungnahrnen der Arbeitsgruppen zu diesen Vorschlagen zu ubersenden. 
Die Stellungnahrnen sollen bis spatestens Ende Marz beirn Verbandsbiiro eingehen, 
so dass das Verbandsburo ein Dokurnent fur die nachste Tagung des Verwaltungs
und Rechtsausschusses, die am 26. und 27. April 1983 stattfinden wird, erstel
len kann. Der Beratende Ausschuss so1l auf seiner Tagung vorn 28. April 1983 
uber die Ergebnisse der Erorterungen irn Verwaltungs- und Rechtsausschuss in
forrniert werden und die notwendigen Entscheidungen fur die Anhorung der inter
nationalen nichtarntlichen Organisationen, die fur den 9. und 10. November 1983 
vorgesehen ist, uber diesen Fragenbereich treffen. 

Mindestabstande zwischen Sorten 

10. Die Erorterungen fanden in einer gerneinsarnen Si tzung rni t dern Verwal
tungs- und Rechtsausschuss statt. Sie grundeten sich auf Dokurnent TC/XVIII/7. 

11. Eine eingehende Prlifung der Anlage zu Dokurnent TC/XVIII/7 - in deren 
Verlauf gewisse Anderungen vorgeschlagen wurden, urn sie irn Falle ihrer Verwen
dung als Grundlage fur die Anhorung der internationalen nichtarntlichen Organi
sationen vorn 9. und 10. November 1983 optisch zu verbessern - ergab, dass die 
Verbandsstaaten noch nicht bereit sind, mit den genannten Organisationen Fra
gen rechtlicher Natur, die durch das Problem der Mindestabstande zwischen den 
Sorten aufgeworfen werden, zu erortern, da diese Fragen sehr komplex und noch 
verhaltnisrnassig neu sind. Folglich wurde folgendes beschlossen: 

(i) Der Verwaltungs- und Rechtsausschuss wird auf seiner nachsten 
Tagung die rechtlichen Fragen priifen, die in der Anlage zu Dokurnent TC/XVIII/7 
aufgeworfen worden sind, sowie auch die wahrend der Erorterung aufgeworfene 
Frage, ob es fur eine Linie, die als solche noch nicht vertrieben worden ist, 
irn Sinne von Artikel 6 Absatz (1) Buchstabe b) des Ubereinkornrnens neuhei ts
schadlich ist, wenn sie bei der gewerblichen Erzeugung einer Hybride verwendet 
wird. Die Prlifung wird sich auf die Anlage von Dokurnent TC/XVIII/7 sowie auf 
Stellungnahrnen der Verbandsstaaten zu einern Fragebogen stiitzen, der vorn Ver
bandsbiiro aufgestellt und versendet wird. 

(ii) Die Anhorung der internationalen nichtarntlichen Organisationen 
wird sich auf technische Aspekte der Frage der Mindestabstande zwischen den 
Sorten beschranken, es sei denn, dass der Fortschritt der in dern vorstehenden 
Absatz beschriebenen Arbeiten des Verwaltungs- und Rechtsausschusses es errnog
lichen sollte, sich fur ein anderes Vorgehen zu entscheiden. Die Anhorung wird 
euf ein neues Dokurnent gestutzt werden; dieses wird zunachst die einschlagigen 
Ubereinkornrnensbestirnrnungen und die von der UPOV fur die Priifung angenornrnenen 
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Regeln, insbesondere diejenigen, die einen Bestandteil der Allgemeinen Einflih
rung zu den Prlifungsrichtlinien bilden, wiedergeben und wird sodann auf die 
Gebiete hinweisen, in denen sich besondere Probleme stellen (z.B. Mutationen, 
Konversion von Linien, verfeinerte Prlifungsmethoden). 

iii) Weiterhin sollten die internationalen nichtamtlichen Organisatio-
nen gebeten werden, schriftlich Vorschlage fi.ir weitere, wahrend der allgemei
nen Anhi::irurig zu eri::irtende Punkte, die mit den technischen Aspekten der Frage 
der Mindestabstande in zusammenhang stehen, einzureichen. 

12. Nach der gemeinsamen Si tzung mit dem Verwal tungs- und Rechtsausschuss 
erweiterte der Technische Ausschuss diese oben in Absatz 11 Unterabsatz ii) 
genannte Liste von Stichworten wie folgt: 

Grosse, kleine Mindestabstande, 
Konversionslinien, 
Elek trophorese, 
Mutationen, 
Vermehrungsmaterial, 
allgemein bekannte Sorte, 
wichtiges Merkmal. 

Das Verbandsbliro wird das obengenannte zu erstellende Dokument und diese Liste 
von Stichworten den Berufsverbanden iibersenden mit der Bi tte, vorschlage fiir 
weitere Punkte zu machen. Diese sollten das Verbandsbliro bis Ende Marz 1983 
erreichen, urn den Verbandsstaaten zu ermoglichen, die abschliessende Liste von 
Punk ten auf der nachsten Tagung des Beratenden Ausschusses im April 19 83 zu 
erstellen. 

Annahme des Berichts tiber die siebzehnte Tagung 

13. Der Ausschuss nahm einstimmig den Ber icht liber seine s iebzehnte Tagung 
in der Fassung des Dokuments TC/XVII/5 an, nachdem er den letzten Satz des Ab
satzes 11 wie folgt neugefasst hatte: "Es solle weiterhin dem Rat empfohlen 
werden, dass die Technische Arbeitsgruppe fiir Forstliche Baumarten nur in Un
tergruppen arbeitet, die dem vorsitzenden der Technischen Arbeitsgruppe. fiir 
Zierpflanzen berichtet." 

Berichte liber den Fortgang der Arbeiten der Technischen Arbeitsgruppen 

Bericht tiber den Fortgang der Arbeiten der Technischen Arbeitsgruppe fUr Land
wirtschaftliche Arten (TWA) 

14. Dr. G. Fuchs (Bundesrepublik Deutschland), vorsitzender der Technischen 
Arbeitsgruppe fi.ir Landwirtsch·aftliche Arten, berichtete iiber die elfte Tagung 
seiner Arbeitsgruppe, die vom 19. bis 21. Mai 1982 in Madrid (Spanien) statt
gefunden habe. Am 18. Mai hatten ferner Sitzungen mehrer Untergruppen stattge
funden, urn die Erorterungen wahrend der Tagung zu beschleunigen. Der vollstan
dige Bericht iiber diese Tagung sei in Dokument TWA/XI/14 wiedergegeben. Auf 
der Tagung habe die Arbeitsgruppe erste Entwlirfe fUr Prlifungsrichtlinien fUr 
Sojabohne und fiir Sonnenblume, Arbeitspapiere flir revidierte Prlifungsricht
linien flir Kartoffel und Reis sowie Arbeitspapiere fUr neue Priifungsricht
linien fi.ir Baumwolle, fiir Erdnuss, fur Saflor und fi.ir Kohlriibe erortert. Alle 
diese Entwiirfe oder Arbeitspapiere wlirden jedoch eine weitere Erorterung auf 
der kommenden Tagung der Arbeitsgruppe erfordern. Die Arbeitsgruppe habe daher 
die Sachverstandigen nachdriicklich aufgefordert, schriftliche Stellungnahmen 
oder Vorschlage zu diesen Dokumenten einzureichen, damit iiberarbeitete Ent
wiirfe oder Arbeitspapiere erstellt werden ki::innten. Die Arbeitsgruppe habe auch 
mehrere allgemeine Fragen erortert und dabei folgende BeschlUsse gefasst oder 
Schlussfolgerungen gezogen: 

i) Es sei die Auffassung vertreten worden, dass sich die Kontakte mit 
den Genbanken wesentlich verbessert hatten. 

ii) Der Austausch von Listen von Sorten, die in der Prlifung stehen, 
solle verbessert werden und es salle sichergestellt werden, dass der Austausch 
so schnell wie moglich erfolge und dass die Sachverstandigen, die die Prlifung 
tatsachlich durchfi.ihren wiirden, diese Liste wahrend der Vegetationsperiode in 
ihren Handen hatten. 

0607 
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iii) Flir die Harmonisierung der 
eine Untergruppe gebildet worden, die 
Rasmussen (Danemark) zusammentreten werde. 

Prlifung auf Krankheitsresistenz sei 
unter dem vorsitz von Frau Jutta 

iv) Es sei eine Studie uber die Frage von Sorten aus Gattungskreuzun-
gen erstellt worden; hierzu werde jeder Verbandsstaat alle Informationen tiber 
besondere Falle von Sorten a us Gattungs- oder Artkreuzungen, einschliesslich 
der noch nicht abgeschlossenen Falle, zur Verfugung ste1len, soweit seine Ver
pflichtungen fur eine vertrauliche Behandlung ihm dies gestatten wurden. 

v) Es werde ein Fragebogen zur Wiederho1barkeit von Merkmalen aufge-
stellt werden, in dem detaillierte Informationen uber die Verwendung und NUtz
lichkeit aller von den Verbandsstaaten verwendeten Merkmale von Weizen - ob 
sie nun in den PrUfungsrichtlinien enthalten sind oder nicht - erbeten wurden. 

vi) zur Frage der Elektrophorese seien einige Sachverstandige dafUr 
eingetreten, dass mit Hi1fe der Elektrophorese erzielte Merkmale fur unter
scheidungszwecke bei Kartoffeln verwendet werden konnten, da bier weniger 
Probleme auftreten wurden als bei Getreide, wahrend andere Sachverstandige 
davor gewarnt batten, einen Prazedenzfall zu schaffen, der dann die Behorden 
zwingen konnte, mit Hilfe dieser Methode erziel te Merkmale auch fur andere 
Arten zu verwenden. 

vii) Was die Unterschiede zwischen den Direktiven der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und den UPOV-Prufungsrichtlinien anbetreffe, so 
wurden diejenigen Mitg1iedstaaten der EWG, welche gleichzeitig Verbandsstaaten 
der UPOV seien, der EWG vorschlagen zu beschliessen, dass die PrUfung von Sor
ten gemass Richtlinien, we1che international fur die Prlifung auf Unterscheid
barkeit, Homogenitat und Bestandigkeit erstellt worden seien, erfolgen solle, 
d.h. gemass den UPOV-Prlifungsrichtlinien. 

viii) Die Arbeitsgruppe babe Kenntnis von der Tatsache genommen, dass es 
nur sehr wenig oder fast keine Informationen Uber die Absicht der Organisation 
fur Wirtschaftliche Zusammenarbei t und Entwick1ung (OECD), Listen von Merkma
len fur neue Sorten aufzustellen, gebe. 

15. Die Arbeitsgruppe werde mit der Technischen Arbeitsgruppe fUr GemUsear
ten bei der Erstellung von revidierten PrUfungsrichtlinien fur Herbst-, Mai
rube und fur Dicke Bohne und von neuen Prlifungsricht1inien fUr Koh1rlibe zusam
menarbeiten. Die zwolfte Sitzung der Arbeitsgruppe werde vom 8. bis 10. Juni 
1983 in Tystofte (Danemark) stattfinden; eine untergruppe werde bereits am 
7. Juni 1983 tagen. Einige andere Untergruppen wurden noch vor der kommenden 
Tagung an noch festzulegenden Zeitpunkten zusammentreten. Auf der nachsten 
Tagung werde die Arbeitsgruppe erneut alle Arbeitspapiere uber die obengenann
ten Arten erortern und werde zusatzlich damit beginnen, die Priifungsricht
linien fur Knaulgras, fur Wiesen-, Zwiebellieschgras und fur Wiesen-, Rohr
schwingel zu revidieren; ferner werde der Ausschuss die Erorterungen Uber die 
Prlifung von Krankheitsresistenz und uber Sorten aus Gattungskreuzungen fort
setzen und Erorterungen Uber die Datenerfassung und Auswertung bei Gr~sern und 
uber die Wiederholbarkeit von Merkma1en aufnehmen. Desg1eichen werde eine 
Untergruppe damit beginnen, die Prlifungsrichtlinien fUr Straussgras, fUr Wie
senrispe, fur Rotklee und fur Weissklee zu revidieren. 

Bericht uber den Fortgang der Arbeiten der Technischen Arbeitsgruppe fur Obst
arten ( TWF) 

16. In Abwesenheit von Herrn Dr. G.S. Bredell (SUdafrika), des Vorsitzenden 
der Technischen Arbeitsgruppe fur Obstarten, berichtete Herr Le Roux (Slid
afrika) liber die dreizehnte Tagung dieser Arbeitsgruppe, die in Faversham 
(Vereinigtes Konigreich) vom 29. September bis l. Oktober 1982 stattgefunden 
habe. Am 28. September batten ausserdem Sitzungen mehrer Untergruppen stattge
funden, urn die Erorterungen wahrend der Tagung selbst voranzutreiben. Der 
vo11standige Bericht liber diese Tagung sei in Dokument TWF/XIII/8 wiedergege
ben. Wahrend der Tagung habe die Arbeitsgruppe ihre Arbeit an ersten EntwUrfen 
fur Priifungsrichtlinien fUr Zitrus und fur Ostasiatische Pflaume beendet, die 
dem Technischen Ausschuss zur Annahme vorgelegt werden sollten. Weiterhin babe 
sie mit ihrer Arbeit an Arbeitspapieren fur Prlifungsrichtlinien fUr Erdbeere 
(Revision) und fur Avocado (in einer Untergruppe) begonnen, eine allgemeine 
Erorterung Uber die Erstellung von Priifungsrichtlinien fur unterlagen von 
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Apfel, Pflaume und Kirsche durchgefilhrt und die Erorterung an dem Arbeitspa
pier filr Prlifungsrichtlinien filr Apfel (Revision} abgeschlossen; die Prlifungs
richtlinien wlirden den Berufsverbanden zur Stellungnahme vorgelegt werden, 
sobald die Erorterungen uber die Aufnahme von Merkmalen oder Uber Anderungen 
abgeschlossen seien, die erforderlich seien, damit das Dokument auch auf un
terlagen und auf Zierapfel angewandt werden konne. Die Arbeitsgruppe habe fer
ner Kenntnis genommen von der Aufstellung einer universalen Liste von Merkma
len der Gattung Vitis, die vom Internationalen Weinamt (OIV} aufgestellt wor
den sei, und habe-aJe UPOV-Prlifungsrichtlinien fUr Mandel mit der Deskripto
renliste filr Mandel verglichen, welche vom Internationalen Rat filr Pflanzen
genetische Ressourcen (IBPGR} ausgearbeitet worden sei. Sie babe den Wunsch 
zum Ausdruck gebracht, dass die Kontake mit anderen Organen, die vergleichbare 
Arbeiten leisten, verbessert werden sollten. 

17. Die vierzehnte Tagung der Arbeitsgruppe werde vom 21. bis 23. September 
1983 in Rom (It alien} stattfinden. un tergruppen wiirden am 20. September 1983 
am gleichen Ort Sitzungen abhalten. Wabrend dieser Tagung werde die Arbeits
gruppe ihre Erorterung von Arbeitspapieren filr Avocado, filr Erdbeere (Revi
sion}, filr Kiwifrucht, filr Kaki, fur Quitte und fUr Unterlagen von Apfel fort
setzen und werde damit beginnen, ein Arbeitspapier filr Priifungsrichtlinien filr 
Mango zu erortern. 

Bericht Uber den Fort~ang der Arbeiten der Technischen Arbeitsgruppe filr Zier
pflanzen und Forstlic e Baumarten (TWO} 

18. Frau u. Loscher (Bundesrepublik Deutschland}, Vorsitzende der Techni
schen Arbeitsgruppe fur Zierpflanzen und Forstliche Baumarten, berichtete Uber 
die filnfzehnte Tagung ihrer Arbeitsgruppe, die in Cambridge (Vereinigtes 
Konigreich} vom 5. bis 7. Oktober 1982 stattgefunden habe. Der vollstandige 
Bericht Uber die Tagung sei in Dokument TWO/XV/12 wiedergegeben. Wahrend der 
Tagung habe die Arbeitsgruppe ihre Arbeit an Entwurfen fur Prlifungsrichtlinien 
fur Usambaraveilchen (Revision), fur Nelke (Revision} , fUr Schwanzblume und 
Flamingoblume sowie filr Narzisse beendet, die samtlich den Berufsverbanden zur 
Stellungnahme zugeleitet werden sollen. Ihre Gruppe habe ferner die Erorterung 
eines Arbeitspapiers fur Pri.ifungsrichtlinien fur Chrysantheme (Revision} auf
genommen. Die Zeit habe es nicht erlaubt, Arbeitspapiere fUr Priifungsricht
linien fur Besenheide, fur Chr istusdorn und fur Zier apfel im Detail zu eror
tern. zusatzlich habe die Arbeitsgruppe mehrere allgemeine Fragen erortert und 
sei hierbei zu folgenden Ergebnissen gekommen: 

i} Bezliglich der Unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit 
bei Arten, die sowohl vegetativ vermehrte Sorten wie saatgutvermehrte Sorten 
umfassen, babe die Gruppe bestatigt, dass filr beide Gruppen von Sorten diesel
ben Homogenitatsvoraussetzungen anzuwenden seien. Da die Auspragungen einzel
ner Merkmale ein und derselben Sorte unterschiedlich sein konnten, je nachdem, 
ob die Sorte vegetativ oder durch Saatgut vermehrt wurde, wilrden filr die Prli
fung auf Unterscheidbarkeit alle Vergleiche an Material vorzunehmen sein, das 
vegetativ vermehrt worden sei, auch wenn die Sorte selbst normalerweise durch 
Saatgut vermehrt werde. 

ii} Bezuglich der annehmbaren Anzahl unterschiedlicher Typen von 
Uneinheitlichkeit habe die Gruppe beschlossen, dass in Zukunft alle Prilfungs
richtlinien in den Technischen Hinweisen einen Absatz Uber Toleranzen enthal
ten sollten. Die Gruppe werde dabei mit denjenigen Arten beginnen, die von 
einem verbandsstaat fUr alle oder die meisten anderen verbandsstaaten geprlift 
wilrden. 

iii} Bezliglich der Liste der Klassen filr Sortenbezeichnungen habe die 
Gruppe einige Anderungsvorschlage gemacht. 

iv} Bezliglich der Moglichkeit der Erstellung einer UPOV-Farbkarte habe 
die Gruppe ein Testprojekt vorgeschlagen, das von der UPOV finanziert und von 
Sachverstandigen der Bundesrepublik Deutschland ausgearbeitet werden sollte. 
Filr eine Basisfarbe (rot) sollten dabei unterschiedliche Schattierungen in 
Richtung auf schwarz, weiss und grau erstellt werden. Eine Farbuntergruppe 
sollte dann auf der Grundlage dieses Beispiels erortern, wie gross die Unter
schiede zwischen den Farbschattierungen sein mlissten und ob dieses Prinzip der 
Vorbereitung von Farben das geeignetste fUr die Erstellung einer UPOV-Farb
karte darstelle. 
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v) Die Arbeit an Arbeitspapieren fUr Priifungsrichtlinien filr Weide 
und Gemeine Fichte, die in der Technischen Arbeitsgruppe fUr Forstliche Baum
arten begonnen worden war, werde in das normale Programm der Arbeitsgruppe 
aufgenommen werden, und neue Entwilrfe fUr diese heiden Arten wUrden von einer 
Untergruppe ausgearbeitet werden, die im Jahre 1984 in Hannover (Bundes
republik Deutschland) tagen werde. 

19. Die sechzehnte Tagung der Arbeitsgruppe werde vom 27. bis zum 29. Sep
tember 1983 in Conthey, Schweiz, stattfinden. Wahrend dieser Tagung werde die 
Arbeitsgruppe die Entwiirfe filr Priifungsrichtlinien filr Usambaraveilchen (Revi
sion), fUr Nelke (Revision), filr Schwanzblume und Flamingoblume und fUr Nar
zisse fortsetzen und hierbei die von den Berufsverbanden eingegangenen Stel
lungnahmen beriicksichtigen. Sie werde fortfahren mit der Erorterung von 
Arbeitspapieren filr Priifungsrichtlinien fUr Chrysantheme (Revision), fUr 
Besenheide und fUr Christusdorn; ferner werde sie mit der Erorterung von 
Arbeitspapieren fUr Priifungsrichtlinien filr Freesie (Revision), filr Kaktus 
(Rhipsalidopsis, Schlumbergera), fUr Iris ( Zwiebeln), fUr Lagerstroemia und 
filr Wacholder beginnen und werde zusatzliche Merkmale oder Anderungen zu dem 
Entwurf fur Prilfungsrichtlinien fUr Apfel erortern, urn diese Richtlinien auch 
filr Zierapfelsorten anwendbar zu machen. Weiterhin werde die Gruppe mit der 
Erorterung der Erstellung einer UPOV-Farbkarte fortfahren. Die siebzehnte 
Tagung der Arbeitsgruppe salle vom 21. bis zum 23. August 1984 in Hannover, 
Bundesrepublik Deutschland, stattfinden. Auf dieser Tagung sei vorgesehen, die 
obenerwahnten Arbeiten fortzusetzen und ausserdem mit der Erorterung von 
Arbeitspapieren fUr Prilfungsrichtlinien fUr Elatior Begonie (Revision), fUr 
Drehfrucht (Revision) und filr Gladiole zu beginnen. 

Bericht ilber den Fortgang der Arbei ten der Technischen Arbeitsgruppe filr Ge
milsearten ( 'IWV) 

20. Herr F. Schneider (Niederlande), Vorsitzender der Technischen Arbeits
gruppe filr Gemilsearten, berichtete ilber die funfzehnte Tagung seiner Arbeits
gruppe, die vom 11. bis 13. Mai 1982 in Genf (Schweiz) stattgefunden babe. Der 
vollstandige Bericht ilber diese Tagung sel. in Ookument TWV/XV/7 wiedergege
ben. Wahrend dieser Tagung habe die Arbeitsgruppe ihre Arbeiten an revidierten 
Priifungsrichtlinien fur Bohne und an neuen Pri.ifungsrichtlinien fur Bleich
sellerie, die dem Technischen Ausschuss zur Annahme vorgelegt werden sollen, 
sowie an neuen Pri.ifungsrichtlinien filr Porree, die den Berufsverbanden zur 
Stellungnahme zugeleitet werden sollen, abgeschlossen. Sie habe ferner mit der 
Revision der Pri.irungsrichtlinien fur Dicke Bohne und mit der Erstellung neuer 
Priifungsrichtlinien filr Griinkohl begonnen. Die geplante Revision der Priifungs
richtlinien fur Herbst-, Mairube habe sie der Technischen Arbeitsgruppe fur 
Landwirtschaftliche Arten i.iberlassen. Weiterhin habe sie mehrere allgemeine 
Fragen erortert und folgende Beschlilsse gefasst: 

i) zur Frage der Moglichkeiten einer zusammenarbeit und insbesondere 
der Harmonisierung der Methoden fur die PrUfung auf Krankheitsresistenz habe 
sie nur die Moglichkeit gesehen, die Pathologen, die die Priifungen durchfilh
ren, von ihren Wunschen zu informieren und zu hoffen, dass sie die Harmonisie
rung der Methoden in Angriff nehmen wurden. 

ii) zur Frage der Harmonisierung der Vergleichssammlungen weroe die 
Arbeitsgruppe damit beginnen, fUr sechs ausgewahlte Erbsensorten Sortenbe
schreibungen, die in den einzelnen Verbandsstaaten erstellt worden seien, zu 
vergleichen. Als langfristiges Programm habe sie vorgeschlagen, in Zukunft die 
Sammlung aller Beschreibungen in eine zentrale Datenverarbeitungsanlage einzu
geben, wobei jeder Verbandsstaat Zugang fiir zwecke des Vergleichs neuer 
Beschreibungen haben salle. 

iii) Die Arbeitsgruppe habe sich auf einen Anteil von 12 % filr Toleran-
zen von Inzuchtpflanzen, solange di~se Pflanzen als solche identifiziert wer
den konnten, geeinigt. Einige Sachverstandige batten jedoch ihre vorbehalte 
bezi.iglich dieses Prozentsatzes geaussert, und zwar a us Erwagungen, die nicht 
notwendigerweise in einem Zusammenhang mit der Priifung gestanden batten. 

iv) Es werde eine Studie dariiber erstellt werden, wie die Priifungen 
tatsachlich in den UPOV-Verbandsstaaten durchgefilhrt wlirden, und zwar auf der 
Grundlage eines Fragebogens, mit dem Informationen iiber mehrere Gemiisearten 
erbeten wiirden. 
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21. Die sechzehnte Tagung der Arbeitsgruppe werde vom 31. Mai bis 2. Juni 
1983 in Saragossa (Spanien) stattfinden; eine Untergruppe werde bereits am 
30. Mai 1983 zusammentreten. Wahrend der nachsten Tagung werde die Arbei ts
gruppe den Entwurf fi.ir Priifungsrichtlinien fi.ir Porree und Arbeitspapiere fi.ir 
revidierte Priifungsrichtlinien fi.ir Dicke Bohne sowie neue Prilfungsrichtlinien 
fi.ir Gri.inkohl erneut erortern und mit der Erorterung von Arbeitspapieren fi.ir 
revidierte Prilfungsr ichtlinien fi.ir Herbst-, Mairube und fiir Tomate und neuen 
Priifungsrichtlinien fi.ir Endivie, fiir Kohlri.ibe, fUr Mangold und fUr Melone 
beginnen. weiterhin werde die Gruppe die Erorterung der Toleranzen fUr 
Inzuchtpflanzen fortsetzen und den Vergleich von Sortenbeschreibungen und die 
Prufung der Frage, wie Prilfungen in den einzelnen Verbandsstaaten vorgenommen 
wUrden, in Angriff nehmen. 

Prilfungsrichtlinien 

22. Der Ausschuss erorterte die in Absatz 1 des Dokuments TC/XVIII/2 Rev. 
erwahnten EntwUrfe fUr Pr iifungsr ichtlinien und nahm als Ergebnis, vorbehal t
lich der vom Redaktionsausschuss vorgenommenen und wahrend der Tagung vorge
schlagenen Anderungen, die Priifungsrichtlinien fUr die folgenden Arten an: 

TG/12/3(proj.) 
TG/82/2 (proj.) 
TG/83/2 (proj.) 
TG/84/ 2 (proj.) 

Bohne (Revision) 
Bleichsellerie 
Zitrus 
Ostasiatische Pflaume. 

23. Der Ausschuss nahm Kenntnis vom Stand der Prlifungsrichtlinien, wie sie 
in Absatz 2 und in den Anlagen zu dem Dokument erwahnt sind. zur Prasentation 
dieser Anlagen schlug er vor, dem Dokument in Zukunft zusatzlich zu dem allge
meinen Uberblick Uber die einzelnen Stadien der Priifungsrichtlinien Listen 
beizufUgen, und zwar in folgender Reihenfolge: 

i) Numerische Anordnung der Priifungsrichtlinien 
ii) Lateinische Artennamen in alphabetischer Reihenfolge 

iii) Englische ortsUbliche Artennamen in alphabetischer Reihenfolge 
iv) Franzosische ortsiibliche Artennamen in alphabetischer Reihenfolge 

v) Deutsche ortsUbliche Artennamen in alphabetischer Reihenfolge. 

24. Ausserdem solle die Spalte mit den Namen, die in alphabetischer Reihen
folge anzuordnen seien, sich unmittelbar an die Dokumentennummer anschliessen. 
Angaben Uber Revisionen der Priifungsrichtlinien sollten unmittelbar nach der 
Angabe Uber das zur Zeit geltende Dokument aufgenommen werden. Die auf den 
neuesten Stand gebrachten und verbesserten Versionen sind in den Anlagen II 
bis VII zu diesem Dokument wiedergegeben. 

25. Der Ausschuss beschloss weiterhin, dass in Zukunft Entwiirfe fUr PrU
fungsrichtlinien jeweils an den Internationalen Rat fUr Pflanzengenetische 
Ressourcen ( IBPGR) in der gleichen Weise wie an die Berufsorganisationen zur 
Stellungnahme Ubersandt werden sollten. 

Grenzen fUr Abweicher 

26. Die Erorterungen batten die Dokumente TC/XVIII/3, TC/XVIII/6 Add. Ab
satz 10 und TWO/XV/12 Anlage III zur Grundlage. 

27. Der Ausschuss kam schliesslich zu der Schlussfolgerung, dass, mit der 
einzigen Ausnahme von Inzuchtpflanzen, es nicht notwendig sei, zusatzlich zu 
den in der Allgemeinen EinfUhrung zu den Prlifungsrichtlinien aufgefUhrten 
Maximalwerten besondere Toleranzen zuzulassen. FUr die Inzuchtpflanzen wurden 
die Technischen Arbei tsgruppen gebeten, Angaben der zulassigen Toleranzen in 
die einzelnen Priifungsrichtlinien aufzunehmen, wenn diese revidiert wUrden 
oder wenn neue Priifungsrichtlinien vorbereitet wiirden. Der Ausschuss konnte 
einer in der Diskussion zum Ausdruck gebrachten Auffassung nicht zustimmen, 
dass es fUr landwirtschaftliche Arten ausreichend sei, die Zahlen fiir normale 
Toleranzen, wie sie in der Tabelle unter Absatz 28 der Allgemeinen EinfUhrung 
zu den Prlifungsrichtlinien angegeben sind, zu verdoppeln, urn auch Inzucht
pflanzen einzuschliessen. Absatz 33 der genannten Allgemeinen Einfuhrung wurde 
eindeutig bestimmen, dass diese Toleranzen von den Technischen Arbeitsgruppen 
festzusetzen seien. 

0611 
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28. In Antwort auf die Frage der Techniscben Arbeitsgruppe fur Zierpflanzen 
und Forstliche Baumarten, die in Absatz 10 des Dokumentes TC/XVIII/6 Add. 
wiedergegeben ist, bescbloss der Ausscbuss, dass in den einzelnen Tecbniscben 
Hinweisen keinerlei Angaben uber unterscbiedlicbe Toleranzen fur einzelne 
Arten von Abweicbern erfolgen solle. 

Listen von Sorten, die sicb in der Prufung befinden 

29. Die Erorterungen batten die Dokumente TC/XVIII/4 und TC/XVIII/6 Add. 
Absatz 5 zur Grundlage. 

30. Dem Vorscblag der Tecbniscben Arbeitsgruppen, das Verbandsbliro der UPOV 
mit der zusammenfassung der einzelnen Listen in eine einzige Liste zu beauf
tragen, folgte der Ausscbuss nicbt, nocb stimmte er dem weiteren Vorscblag zu, 
die Verteilung der Listen dem Verbandsburo der UPOV zu ubertragen. Das Ver
bandsbliro wurde daber gebeten, die einzelnen Verbandsstaaten zu befragen, ob 
sie nach wie vor daran interessiert seien, diese Listen zu erbalten, und auf 
der Grundlage dieser eingegangenen Informationen den einzelnen Verbandsstaaten 
auf den neuesten Stand gebracbte Adressenlisten fur die Ubersendung der 
genannten Listen zuzusenden. Der Ausscbuss nabm Kenntnis von den in der Anlage 
zu Dokument TC/XVIII/4 wiedergegebenen Vorscblagen der Tecbniscben Arbeits
gruppen fur eine Erganzung der Listen urn weitere Angaben. Er bat die Verbands
staaten, den von den einzelnen Tecbniscben Arbeitsgruppen ausgesprocbenen 
Wunscben, soweit ihnen dies moglicb ist, zu entsprecben. Er betonte jedocb, 
dass die Verbandsstaaten bierzu nicbt verpflicbtet sein sollen. 

Harmonisierung der Automatisierung und der Datenverarbeitungsprogramme 

31. Die Erorterun9.en batten Dokument TC/XVIII/5 zur Grundlage. 

32. Der Ausscbuss nabm Kenntnis von den in dem Dokument wiedergegebenen In
formationen, ohne jedocb in nabere Einzelbeiten zu geben. Er entscbied, eine 
Tecbniscbe Arbeitsgruppe zu bilden, die die Frage der Harmonisierung der Auto
matisierung und der Datenverarbeitungsprogramme studieren solle. Diese 
Arbeitsgruppe wurde im Mai oder Juni 1983 fur zwei bis drei Tage in Cambridge 
im Vereinigten Konigreicb unter dem Vorsitz von Herrn Hutin (Vorsitzender des 
Tecbniscben Ausscbusses) tagen. Herr Kelly (Vereinigtes Konigreich) sagte zu, 
demnachst das genaue Datum fur diese Sitzung dem Verbandsbliro mitzuteilen, das 
die Verbandsstaaten entsprechend informieren wird. Die Verbandsstaaten wurden 
auch gebeten werden, die Sacbverstandigen zu benennen, die an der Arbeit 
dieser Arbeitsgruppe teilnehmen wurden. Diese Sachverstandigen sollten haupt
sachlich Sacbverstandige in Fragen der Statistik und Datenverarbeitungsfragen 
sein. Die erste Aufgabe der Arbeitsgruppe wurde darin besteben, eine Bestands
aufnabme der bestehenden Programme und Datenverarbeitungsmetboden vorzunehmen. 
Danach wurde sie sich auf die folgenden zwei Punkte zu konzentrieren baben: 

i) eine Studie Uber die Probleme der Kodifizierung und Normalisierung 
von Eingaben, urn einen Austausch von Informationen moglich zu macben; 

ii) die Ausarbeitung einer vergleicbenden Analyse der Methoden, die 
fur fremdbefruchtende Pflanzen bei der Prlifung auf Unterscbeidbarkeit, Homoge
nitat und Bestandigkeit und bei der statistiscben Interpretation der erhalte
nen Daten verwendet werden, sowie eines Vorscblags fur eine bessere gemeinsame 
Losung. 

33. Wie bereits bei den anderen Techniscben Arbeitsgruppen gebandhabt, wlirde 
sich die Technische Arbeitsgruppe fur Automatisation und Datenverarbeitungs
programme auch liber die Einrichtungen fur Datenverarbeitung in cambridge in
formieren und, da es vorgesehen sei, die folgenden Tagungen an den Am tern 
anderer UPOV-Verbandsstaaten, an denen solche Einrichtungen bestehen, abzuhal
ten, wurden ibre Mitglieder mit der Zeit eine solide Kenntnis der unterschied
licben Einricbtungen in den einzelnen Verbandsstaaten erwerben. 

Von den Tecbniscben Arbeitsgruppen vorgebracbte Fragen 

34. Die Erorterungen batten die Dokumente TC/XVIII/6 und TC/XVIII/6 Add. zur 
Grundlage. 
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Anwendbarkeit von Merkrnalen auf der ganzen Welt 

35. Der Ausschuss nahrn Kenntnis von den in Dokurnent TC/XVIII/6 Absatz 2 
wiedergegebenen Inforrnationen. Er stellte abschliessend eine allgemeine Uber
einstirnrnung daruber fest, dass Entscheidungen uber die Unterscheidbarkeit 
jeweils auf den Ergebnissen beruhen, die an einern gegebenen Prtifungsort und 
den dort vorherrschenden Anbaubedingungen erzielt worden sind, und dass die 
Sortenbeschreibungen diese Ergebnisse widerspiegeln wtirden. Es sei daher nicht 
notwendig, ein bestirnrntes Merkrnal aus einzelnen Prlifungsrichtlinien zu strei
chen, wenn es sich herausstelle, dass die Auspragung dieses Merkrnals in ver
schiedenen Teilen der Welt unterschiedlich sei. Unterschiede dieser Art hatten 
bereits innerhalb der ursprtinglichen - europaischen - verbandsstaaten bestan
den und wurden nur deutlicher in Erscheinung treten, je rnehr die UPOV eine 
wahrhaft weltwei te Organisation werde. Die Technischen Arbei tsgruppen sollen 
angehalten werden, genau zu prlifen, ob die angegebenen Beispielssorten nicht 
etwa nur fur eine gewisse Region Bedeutung haben; in diesern Fall rntissten fUr 
unterschiedliche Regionen unterschiedliche Beispielssorten angegeben werden. 
Innerhalb Europa sei bereits heute festzustellen, dass die Auspragung einzel
ner Beispielssorten, z.B. bei Kartoffeln zwischen den in Prlifungsstationen in 
den Niederlanden und in Frankreich erzielten Ergebnissen, sich urn eine oder 
zwei Auspragungsstufen unterscheiden wurden. Dies habe bis jetzt kein Problem 
gebildet, solange die gesarnte Reihenfolge der Beispielssorten gleichgeblieben 
sei. Es konnten jedoch FlHle eintreten, in denen die Reihenfolge der Bei
spielssorten sich andere. In diesen Fallen ware es vorzuziehen, andere Bei
spielssorten auszuwahlen. 

Elektrophorese 

36. Die Erorterungen batten die Dokurnente TC/XVIII/8 und TC/XVIII/6 Absatz 3 
zur Grundlage. 

37. Irn zusarnrnenhang mit der Erorterung Uber die Elektrophorese bekraftigte 
der Ausschuss, dass entsprechend Absatz 7 der Allgerneinen Einfuhrung zu den 
Pr.tifungsrichtlinien (Dokurnent TG/l/2) alle Merkrnale, die in den UPOV-Prtifungs
richtlinien aufgefuhrt sind, als wichtig fur die Unterscheidung einer Sorte 
von einer anderen angesehen werden. Dies bedeute, dass, sobald ein deutlicher 
Unterschied in wenigstens einern der genannten Merkrnale festgestellt werden 
konne, dies ausreichend sei, zwei Sorten voneinander zu unterscheiden, so dass 
die Erteilung von Sortenschutzrechten fur jede der beiden Sorten allein auf 
der Grundlage dieses Unterschieds gerechtfertigt sei. Da es einige Zweifel 
daruber gab, ob die Technischen Arbeitsgruppen bei der Ausarbeitung der ein
zelnen Prtifungsrichtlinien diese Grundregel irnrner beachtet haben, bat der Aus
schuss die Technischen Arbeitsgruppen, sicherzustellen, dass sie sie bei ihrer 
ktinftigen Arbeit anwenden. 

38. Der Ausschuss nahrn die vier in Absatz 3 des Dokurnents TC/XVIII/6 ent
wickelten Kriterien fur die Uberprlifung, ob ein mit Hilfe der Anwendung elek
trophoretischer Methoden gewonnenes Merkrnal fur die Feststellung der Unter
scheidbarkeit herangezogen werden konne, zur Kenntnis. Er stellte fest, dass 
die ersten drei genannten Kriterien auf jegliches Merkrnal anwendbar seien, das 
fur die Prlifung auf unterscheidbarkeit verwendet werden solle und dass sie 
daher allgerneiner gefasst werden sollten. 

39. In einer solchen allgerneinen Fassung wurden diese drei Kriterien verlan
gen, dass vor j eglicher Verwendung e ines Merkrnals fur Un ter scheidbar ke its
zwecke folgendes zu uberprtifen sei: 

i) ob das Merkrnal als ein wichtiges Merkrnal angesehen werden kann und 
ob erwartet werden kann, dass Sorten, die mit diesern Merkrnal identifiziert 
werden konnen, einen ausreichenden Mindestabstand zu anderen Sorten haben 
wurden, so dass die Erteilung von Sortenschutzrechten gerechtfertigt werden 
kann, 

ii) ob erwartet werden kann, dass Sorten in dern genannten Merkrnal 
hornogen sind oder entsprechend einer gegebenen Forrnel aufspalten und 

iii) ob harrnonisierte und standardisierte Methoden zur Erfassung dieses 
Merkrnals bestehen. 

061: 



0614 TC/XVI I I/13 
Seite 12 

40. Die Technischen Arbeitsgruppen sollen an diese drei Kriterien erinnert 
werden, und es soll ihnen aufgegeben werden, sie wenigstens bei der vorberei
tung neuer Prlifungsrichtlinien und der Revision bestehender Prlifungsricht
linien zu beachten. Die nationalen Dienststellen sollen diese Kriterien eben
falls berlicksichtigen, wenn sie ihre eigenen nationalen Merkmalslisten aus
arbeiten oder revidieren. 

41. Der Ausschuss bekri:iftigte ausserdem die auf seiner s iebzehnten Tagung 
gezogene und in den Absatzen 14 bis 16 des Dokuments TC/XVII/5 wiedergegebene 
Schlussfolgerung, dass namlich zwischen Kriterien, die ein Merkmal zu erflillen 
hat, damit es fur Unterscheidbarkeitszwecke verwendet werden kann, und ande
rerseits solchen Kriterien, die ein Merkmal zu erflillen hat, damit es flir die 
Prlifung der Identitat eines Musters verwendet werden kann, ein Unterschied zu 
machen ist. 

42. Da derzeit ein Unterschied zwischen Merkmalen fur Identifizierungszwecke 
und jenen, die fur Unterscheidbarkeitszwecke verwendet werden, gemacht wird, 
stellte sich die Frage, ob in die UPOV-Prlifungsrichtlinien - entweder in einem 
speziellen Teil oder in einer Anlage - auch solche Merkmale aufgenommen werden 
konnen, die nicht fur unterscheidbarkeitszwecke, sondern allein flir Identifi
zierungszwecke verwendet werden. Dies konnte sich empfehlen, urn auch Merkmale 
dieser Art zu harmonisieren, insbesondere da es keinen Zweifel gebe, dass 
Elektrophoretogramme hilfreiche Merkmale fur Identifizierungszwecke seien und 
gegenwartig in den einzelnen Verbandsstaaten bereits weitgehend Verwendung 
fanden. Der Ausschuss traf jedoch hierzu keine Entscheidung. 

43. Es wurde weiterhin erwahnt, dass ein Elektrophoretogramm fur eine be
treffende Sorte normalerweise einzigartig ist und dass es daher fur Identifi
zierungszwecke verwendet werden kann, ohne dass in jedem Fall, wie normaler
weise bei den meisten tradi tionellen Merkmalen, detaillierte Vergleiche mit 
anderen Sorten erforderlich waren. Es ist daher als eine andere Art von Merk
mal anzusehen. 

44. Mehrere Delegierte sprachen ihre Sorge Gber eine Erklarung in Dokument 
TC/XVIII/6 Absatz 3 aus, wonach wahrend der letzten Tagung der Technischen 
Arbeitsgruppe fur Landwirtschaftliche Arten erwahnt worden sein soll, dass zu 
der Frage der Verwendung von mit Hilfe der Elektrophorese gewonnener Merkmale 
eine En tscheidung nicht gesondert fur jede einzelne Art, sondern nur fur die 
Gesamtheit aller Arten getroffen werden soll. Dies wurde als unannehmbar ange
sehen. Un ter Hinweis auf die obenerwahnten drei Kr iter ien fur die Annahme 
eines Merkmals fur Unterscheidbarkeitszwecke kam man liberein, dass Merkmale, 
die mit Methoden der Elektrophorese gewonnen wlirden, je nach Art daraufhin zu 
prufen seien, ob sie diese drei Kriterien erfullen wurden. 

45. Der Ausschuss kam schliesslich liberein, das Ergebnis des folgenden Test
projekts abzuwarten, bevor ein Elektrophoretogramm als Unterscheidbarkeits
merkmal angenommen wurde: Die Sachverstandigen aus dem vereinigten Konigreich 
und der Bundesrepublik Deutschland wlirden sechs ausgewahlte Weizensorten prli
fen, und dabei mehrere festgelegte elektrophoretische Methoden anwenden sowie 
auch auf traditionelle Merkmale aus den UPOV-Prufungsrichtlinien prlifen. Jeder 
wel.tere Verbandsstaat, der sich an diesem Testprojekt beteiligen mochte, sei 
willkommen und salle sich an Herrn Kelly (Vereinigtes Konigreich) wenden. Da 
bei diesem Projekt der Akzent auf solche Merkmale, die mit Hilfe der Elektro
phorese erzielt wlirden, gelegt werde, wurde von den in den UPOV-Prlifungsricht
linien enthaltenen Merkmalen nur eine kleine Auswahl geprlift werden. 

46. Das Verbandsburo wurde gebeten, zusatzlich zu dem Projekt einen Frage
bogen auszuarbeiten, in dem die UPOV-Verbandsstaaten gebeten werden, Informa
tionen uber einzelne elektrophoretische Methoden einzusenden, die sie anwen
den, und anzugeben, ob diese Methoden routinemassig oder nur in einem experi
mentellen Stadium verwendet wurden. Die vom Verbandsburo zusammengestellten 
Informationen konnten dann auch in einer Sitzung liber Elektrophorese, die von 
der ISTA im September 1983 in Cambridge durchgefuhrt werden soll, zur Verfli
gung gestellt werden. 
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47. Der Ausschuss trat nicht in Erorterungen uber diese Frage ein, da dieser 
Punkt wahrend des 1982 UPOV-Symposiums im Oktober eingehend erortert worden 
ist. 

Stelle in den Pri.ifungsrichtlinien fut die Prasentierung von zusatzlichen In
formationen 

48. Die Erorterungen batten Absatz 5 des Dokuments TC/XVIII/6 zur Grundlage. 
Der Ausschuss sah keinerlei Notwendigkeit, seine gegenwartige Praxis der Pra
sentierung von Informationen in den UPOV-Pri.ifungsrichtlinien zu andern. Die 
Sachverstandigen seien jedoch frei, auf nationaler Ebene einzelne Anderungen 
vorzunehmen, insbesondere zusatzliche Informationen bevorzugt in die Merkmals
tabelle aufzunehmen, anstatt sie in den Technischen Hinweisen zu belassen. 

Am vom ZUchter eingesandten Saatgut ZU erfassende Merkmale 

49. Die Erorterungen batten Absatz 6 des Dokuments TC/XVIII/6 zur Grundlage. 
Der Ausschuss prlifte die Frage, ob auf Vorschlag der Technischen Arbeitsgruppe 
fur Landwirtschaftliche Arten fur Sonnenblume eine Abweichung von der fUr Mais 
bezogenen Position gerechtfertigt sei. Da er gegen die Annahme eines abwei
chenden Prinzips Bedenken hatte, wies er die Frage an die Technische Arbeits
gruppe fUr Landwirtschaftliche Arten und ihre Untergruppe fUr Prlifungsricht
linien fUr Sonnenblume zurlick und bat diese erneut zu pri.ifen, ob es nicht mog
lich sei, den gleichen Prinzipien wie den bereits fur Mais angenommenen zu 
folgen. 

Prlifung an nur einem Ort und von nur einem einzigen Saatgutmuster 

SO. Der Ausschuss nahm ~ie in Absatz 7 des Dokuments TC/XVIII/6 wiedergege
benen Informationen zur Kenntnis. Nach einer langen Erorterung raumte er 
schliesslich ein, dass die Prlifung auf Unterscheidbarkeit sowohl an einem Ort 
als auch auf der Grundlage eines einzigen Musters alleine durchgefUhrt werd~n 
konne. 

51. Infolgedessen kam der Aussohuss liberein, in den Pri.ifungsrichtlinien, in 
denen in den Technischen Hinweisen der am Ende des Absatzes 7 des Dokuments 
TC/XVIII/6 erwahnte Absatz oder ein Absatz mit ahnlichem Wortlaut wiedergege
ben ist, diesen Absatz zu streichen. Allenfalls konne der erste Teil des 
ersten Satzes beibehalten werden, mi.isse dann aber wie folgt umformuliert wer
den: "Alle Pr i.ifungen sollten wenigstens zwei Wiederholungen einschliessen" 
(zwei Wiederholungen sind als insgesamt zwei Parzellen zu verstehen). 

Technologische Merkmale 

52. Der Ausschuss nahm Kenntnis von der ihm von der Technischen Arbei ts
gruppe fur Landwirtschaftliche Arten vorgelegten und in Absatz 8 des Dokuments 
TC/XVIII/6 wiedergegebenen Frage. Er beantwortete diese Frage dahingehend, 
dass technologische Merkmale die gleichen Kriterien, wie sie oben (siehe Ab
satz 35) fi.ir andere Merkmale erwahnt werden, zu erfi.illen haben. Im Hinblick 
auf das dritte dieser Kriterien wurde es erforderlich sein, deutlich in den 
Erlauterungen und Methoden die standardisierten Methoden fi.ir jedes der in der 
Merkmalstabelle erwahnten technologischen Merkmale anzugeben. Die Berner kung, 
dass bei der Entscheidung liber die Annahme eines gegebenen technologischen 
Merkmals auch zu prUfen sei, ob die zu verwendende Methode nicht einen unver
tretbaren Aufwand an Zeit oder Mi.ihe erfordern wi.ird.e, wurde von der Mehrheit 
des Ausschusses nicht akzeptiert. 

Bezeichnung von Sorten 

53. Der Ausschuss nahm Kenntnis von den in Dokument TC/XVIII/6 Add. Ab
satze 2 und 3 wiedergegebenen Informationen. 
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zusatzliche Prlifungen zur Erganzung der von anderen verbandsstaaten erhaltenen 
Prufungsergebnisse 

54. Der Ausschuss nahm Kenntnis von den in Dokument TC/XVIII/6 Add. Absatz 4 
wiedergegebenen Informationen. 

UPOV-Farbkarte 

55. Die Erorterungen hatten die Dokumente TC/XVIII/11, TC/XVIII/12 und 
TC/XVIII/6 Add. Absatz 6 zur Grundlage. Frau Loscher (Bundesrepublik Deutsch
land, vorsitzende der Technischen Arbeitsgruppe fur Zierpflanzen und Forst
liche Baumarten) erlauterte im einzelnen die im Bundessortenamt seit ungefahr 
1970 angestellten Untersuchungen, in deren Verlauf eine Reihe von Farbkarten 
miteinander verglichen worden seien (z.B. die Royal Horticultural Society 
(RHS)-Farbkarte, die DIN 6164-Farbkarte, das Munsell Book of Color und die 
National Color System (NCS)-Farbkarte). Wahrend dieser Untersuchungen sei die 
Notwendigkeit, eine neue Farbkarte zu schaffen, klar zu Tage getreten; denn 
mit der Ausnahme der RHS-Farbkarte seien die zum Vergleich herangezogenen 
Farbkarten fur industrielle und nicht fur gartenbauliche oder landwirtschaft
liche Zwecke erstellt worden und hatten sich daher als wenig geeignet erwie
sen. Sie hatten insbesondere Mangel bei den hellen leuchtenden Farben gezeigt. 
Die RHS-Farbkarte, die bei einzelnen Farben mehrere Lilcken aufweise, sei zudem 
vergriffen, und es bestanden keine Aussichten, dass ein Neudruck vorgenommen 
werde. Dies mache es noch dringlicher, eine eigene UPOV-Farbkarte zu erstel
len. Frau Loscher schlug daher vor, dass die UPOV als Testprojekt ein Segment 
einer Pflanzenfarbkarte erstelle, indem beispielsweise eine Grundfarbe (rot) 
a us dem geplanten Farbr ing von 31 Far ben ausgewahlt werde und alle unter
schiedlichen Abschattierungen der Farbe rot zu schwarz, zu weiss und zu grau 
vorgenommen wurden. Auf der Grundlage dieses Segments konnten die zustandigen 
UPOV-Organe dann entscheiden, ob die gesamte Farbkarte hergestellt werden 
solle und, wenn ja, aus wievielen Farben der Farbkreis bestehen solle, in wie
vielen Stufen die einzelnen Farben dreidimensional entwickelt werden sollten 
und wie gross der Unterschied zwischen den einzelnen Farbmustern sein solle. 

56. Die in Dokument TC/XVIII/12 erwahnte japanische Farbkarte, von der drei 
Diagramme dem Ausschuss vorgelegt worden waren, wurde ebenfalls erortert. Der 
Ausschuss hielt die Informationen uber die japanische Farbkarte noch nicht fur 
ausreichend, urn sich ein Bild darliber machen zu konnen, ob die japanische 
Farbkarte die UPOV-Anforderungen erfulle. Er setzte daher eine ad hoc-Unter
gruppe zur Aufstellung eines Fragebogens ein, der mit der Bitte urn weitere In
formationen den japanischen Behorden zugesandt werden soll. 

57. Das Verbandsbliro wurde schliesslich gebeten, zwischenzeitlich durch Ver
mittlung von Frau Loscher (Bundesrepublik Deutschland) Angebote fur die Her
stellung und den Druck einer begrenzten Anzahl von Exemplaren des Testprojekts 
zur Verteilung an die UPOV-Verbandsstaaten einzuholen. Dies wurde den Beraten
den Ausschuss auf seiner kommenden Tagung im April 1983 in die Lage versetzen, 
die nowendigen Beschlusse zu fassen. 

58. Im Anschluss an die Erorterungen liber eine Farbkarte fuhrte Herr 
Espenhain (Danemark) in Dokument TC/XVIII/11 ein, das Informationen uber das 
VIPDENS SOl Colorimeter enthielt. Diese Informationen wurden durch den Stell
vertretenden Generalsekretar erganzt, der ber ichtete, dass er eine Stellung
nahme ilber die Anwendung des VIPDENS-Color imeters bei der Prlifung von Far ben 
von Apfelsorten erhalten habe. Diese Stellungnahme werde aus dem Italienischen 
in die Arbei tsspr achen von UPOV libersetzt und den UPOV-Verbandsstaaten zuge
sandt werden. Der Ausschuss kam uberein, dass die Sachverstandigen aus Dane
mark, trotz der Arbeit an der Erstellung einer UPOV-Farbkarte, mit der Prlifung 
der Eignung des Farbmessgerats fortfahren sollten. 

59. Im Hinblick auf die Terminplanung kam der Ausschuss liberein, dass die 
japanischen Behorden ihre Antworten auf den Fragebogen dem Verbandsburo bis 
Ende Februar zuleiten sollten. Die Angebote fur die Erstellung des Testpro
jekts sollten innerhalb der gleichen Frist eingeholt werden. 
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60. Der Ausschuss nahm die in Dokument TC/XVIII/6 Add. Absatz 7 wiedergege
benen Informationen zur Kenntnis. Er bat die Technischen Arbeitsgruppen, eine 
Liste von Arten aufzustellen, fur die sie Probleme sahen und fur die sie eine 
Stabilisierung der lateinischen Namen durch die ISTA wunschten. Eine zusammen
fassung dieser vier Listen solle der nachsten Tagung des Technischen Ausschus
ses vorgelegt werden. 

unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandi keit bei Arten, die sowohl ve e
tat~v vermehrte Sorten wie durc Saatgut vermehrte Sorten umfassen 

61. Der Ausschuss stimmte den Informationen uber die Prlifung von Sorten sol
cher Arten, die sowohl vegetativ vermehrte Sorten wie durch Saatgut vermehrte 
Sorten umfassen, in der in Dokument TC/XVIII/6 Add. Absatz 9 wiedergegebenen 
Form zu. zu der Frage, ob die normalen Wachstumsbedingungen entsprechende Aus
pragung von Merkmalen in einer unter besonderen wachstumsbedingungen aufge
stellten Sortenbeschreibung zusatzlich eingegeben werden mi1sse, verwies der 
Ausschuss auf Bemerkungen, die bereits wahrend dieser Tagung gemacht worden 
waren {siehe Absatz 35), namlich dass jeder Prlifungsbericht und jede Beschrei
bung sich auf den Ort beziehe, wo, und auf die Bedingungen, unter denen sie 
erstellt worden seien. 

EWG-Prlifungsrichtlinien 

62. Der Ausschuss nahm den Vorschlag der Technischen Arbeitsgruppe fur Land
wirtschaftliche Arten zur Kenntnis, die Vertreter der UPOV-Verbandsstaaten, 
welche gleichzei tig Verbandsstaaten der EuropiHschen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) seien, zu bitten, in den EWG-Sitzungen darauf zu dringen, dass die EWG 
wie die ISTA den Grundsatz aufstellt, dass die Sortenprlifungsarbeit gernass 
international erstellter Richtlinien fiir die Prlifung auf Unterscheidbarkeit, 
Homogenitat und Bestandigkeit vorgenommen werde; hierbei habe die Arbeits
gruppe die UPOV-Prlifungsrichtlinien im Auge gehabt, ohne sie besonders zu er
wahnen. 

Verschiedenes 

Liste von Standardwerken und Dokurnenten 

63. Auf einen in einem Schreiben an das Verbandsbliro gemachten und dem Aus
schuss vorgetragenen Vorschlag von Herrn Kelly beschloss der Ausschuss, die 
Technischen Arbeitsgruppen zu bitten, diejenigen allgemeinen Standardwerke und 
Dokumente, die s ie normalerwe ise im zusamrnenhang mit der Pr Ufung von Sor ten 
auf unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit verwenden, in einer 
Liste zusamrnenzustellen. Das Verbandsbiiro wiirde dann diese Listen von Stan
dardwerken und Dokumenten sarnrneln und dem Technischen Ausschuss zu seiner 
kommenden Tagung vorlegen. 

64. Im zusarnrnenhang mit dem Vorschlag, Standardwerke und Dokumente zu sam
rneln, die fiir die Prufung auf unterscheidbarkeit, HornogeniUit und Bestandig
keit notwendig oder nlitzlich sind, wurde erwahnt, dass neben der Bedeutung 
aller dieser Informationen die Bedeutung der Praxis fur die Prufung nicht 
libersehen werden solle. Sachverstandige der neuen UPOV-Verbandsstaaten sollten 
daher nicht nur auf die gedruckte Informationsquelle vertrauen, sondern soll
ten auch die Moglichkeit ins Auge fassen, Prufungsbehorden einzelner UPOV-Ver
bandsstaaten zu besuchen, urn sich an Ort und Stelle uber die PrUfung von Sor
ten zu informieren. 

Schneller wechsel von Beispielssorten 

65. Herr Kelly machte den Ausschusses darauf aufrnerksam, dass bei einzelnen 
Arten die im Handel befindlichen Sorten sehr schnell wechseln, was dazu fuhre, 
dass einzelne Sorten vollstandig vom Markt verschwanden. Sofern diese Sorten 
als Beispielssorten Verwendung gefunden batten, mlissten sie in den UPOV-Pru-
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fungsrichtlinien durch andere Sorten ersetzt werden. Der Ausschuss erwahnte, 
dass er sich dessen bewusst sei, aber keine andere Moglichkei t sahe, als den 
Technischen Arbeitsgruppen zu empfehlen, die Entwicklung im Auge zu behalten 
und Beispielssorten, wenn die obenerwahnte Situation eintrate, zu ersetzen. 

Programm fur die neunzehnte Tagung 

66. Der Ausschuss nahm zur Kenntnis, dass der Rat beschlossen babe, seine 
Tagung am 3. und 4. Oktober 1983 durchzufuhren. Er kam uberein, wahrend dieser 
Tagung: 

i) die Berichte liber die Arbeiten der Technischen Arbeitsgruppen ent-
gegenzunehmen, darunter auch den Bericht der Technischen Arbeitsgruppe fur 
Automatisierung und Datenverarbeitungsprogramme, und tiber das Programm der 
Arbeit dieses Ausschusses fur das kommende Jahr zu entscheiden, 

i i) 
erortern 1 

alle von den Technischen Arbeitsgruppen aufgeworfenen Fragen zu 

iii) die Frage der Erstellung einer UPOV-Farbkarte erneut erortern, 

iv) i.iber alle von den Technischen Arbeitsgruppen zur abschliessenden 
Annahme vorgelegten technischen Prlifungsrichtlinien zu entscheiden, 

v) das Verfahren fur den Austausch von Listen von in der Prlifung 
stehenden Sorten erneut zu liberprlifen, 

vi) die Liste der von der ISTA stabilisierten lateinischen Namen zur 
Kenntnis zu nehmen, 

vii) die Liste der Referenz-Standardwerke und Bucher, die in verbindung 
mit der Prlifung von Sorten von Wert sind, zu uberprlifen und 

viii) die von den Berufsverbanden zur Frage der Mindestabstande zwischen 
Sorten eingegangenen Stellungnahmen zu erortern. 

Dank an drei Delegierte, die nicht mehr an der Arbei t des Technischen Aus
schusses teilnehmen werden 

67. Herr Gfeller (Prasident des Rates) sowie Herr Hutin (Vorsitzender des 
Technischen Ausschusses) wiesen darauf hin, dass die Herren R. D'Hoogh 
(Belgien), J. Mullin (Irland) und A.F. Kelly (Vereinigtes Konigreich) aus 
unterschiedlichen Grunden kunftig nicht mehr an der Arbei t des Technischen 
Ausschusses teilnehmen wlirden. Sie dankten den drei Delegierten im Namen aller 
Mitglieder des Technischen Ausschusses fi.ir ihre wertvolle Mitarbeit an den 
Arbeiten des Technischen Ausschusses und wlinschten ihnen fur ihre Zukunft 
alles Gute. 

68. Dieser Bericht wurde vom Techni
schen Ausschuss auf seiner neunzehnten 
Tagung am 3. Oktober 1983 angenommen. 

[Sieben Anlagen folgen] 
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de !'agriculture, 36 rue de Stassart, 1050 Bruxelles 

M. A. ERMENS, Ingenieur principal, Ministere de !'agriculture, 36, rue de 
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ture House, Kildare Street, Dublin 2 * 
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Mr. T. KATO, First Secretary, Permanent Mission of Japan, 10, avenue de 
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Mr. i'i. HEUVER, Chairman, Board for Plant Breeders' Rights, Nudestraat 11, 
~140 Wageningen * 
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SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD/SUDAFRIKA 

Dr. J. LEROUX, Agricultural Technical Counsellor, South African Embassy, 
59, Quai d'Orsay, 75007 Paris, France 

SPAIN/ESPAGNE/SPANIEN 

M. J.M. ELENA ROSSELLO, Chef du Registre des varietes, Instituto Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero, Jose Abascal 56, Madrid 3 

SWED£N/~UEDE/SCHWEDEN 

Mr. s. MEJEGARD, President of Division of the Court of Appeal, Svea Hovratt, 
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Mr. 0. SVEN~~ON, Head ot Office, Statens Vaxtsortnamnd, 171 73 Solna 
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Dr. w. GFELLER, Leiter des Bliros flir Sortenschutz, Abteilung flir Landwirt
schaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern 

M. R. GUY, Chef de service charge de l'examen, FAC, Changins, 1260 Nyon * 
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Mr. A.F. KELLY, Deputy Director, National Institute of Agricultural Botany, 
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Mr. S.D. SCHLOSSER, Attorney, Office of Legislation and International 
Affairs, u.s. Patent and Trademark Office, Washington, D.C. 20231 * 

Mr. L.J. DONAHUE, Administrator, National Association of Plant Patent 
Owners, 230 Southern Building, Washington, D.C. 20005 * 

Dr. H. D. LODEN, Executive VIce-President, American Seed Trade Association, 
Executive Building Suite 964, 1030, 15th Street N.W., TNashing-
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J•l. D.M.R. OBST, Aaministrateur principal, Commission des Communautes 
europeennes, 200, rue ae la Loi (Loi 84-7/':l), 1049 Bruxelles * 

* only tor 1tems 8 and ll ot the agenda/seulement pour les points 8 et ll 
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Dr. M.-H. THIELE-WITTIG, Senior Counsellor 
Mr. A. HEITZ, Senior Officer 
Mr. A. WHEELER, Senior Officer 

Note: 

Remarque: 

Anmerkung: 

[Annex II follows/ 
L'annexe II suit/ 
Anlage II folgt] 

Annexes II to VII are not attached to this final version of the 
report since they are largely superseded. Updated tables are 
reproduced in the Annexes to document TC/XIX/2. 

Les annexes II a VII ne sont pas jointes a la presente version 
finale du compte rendu parce qu 'elles sont largement depassees. 
Des tableaux mis a jour figureront dans les annexes du document 
TC/XIX/2. 

Die Anlagen II bis VII sind cllesem angenommenen Bericht nicht 
mehr beigefligt, da sie grosstenteils uberholt sind. Auf den 
neuesten Stand gebrachte Tabellen sind in den Anlagen des Doku
ments TC/XIX/2 wiedergegeben. 

[End of document/ 
Fin du document/ 
Ende des Dokuments] 


